
Leistungsziel 1.1.3.7.1 Publikationsorgane
VORBEREITUNGSAUFGABE

Publikationsorgane

Publizieren bedeutet etwas veröffentlichen. So werden zum Beispiel die von der Legislative verabschiedeten Gesetze und 
Erlasse veröffentlicht.
Genauso sind die Exekutivbehörden und auch die Verwaltung verpflichtet, Verordnungen, Reglemente und Beschlüsse von 
allgemeiner Tragweite zu veröffentlichen.

Aufgabe

Zeigen Sie ein konkretes Beispiel eines Publikationsorganes aus Ihrem Ausbildungsbetrieb oder Ihrer Ausbildungsabteilung 
und erläutern Sie:
- was publiziert wird
- warum  publiziert wird (Zweck der Publikation)
- wie publiziert wird.

Bringen Sie Ihr Beispiel in den überbetrieblichen Kurs mit. 
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Berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann üK-Lehrmittel Branche Öffentliche Verwaltung


